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Informationsblatt für die Anmeldung zum  
Masterstudiengang ‚Deutsche Literatur‘ 

 

 
1) Vorbemerkungen  
 

• Informationen zum Masterstudiengang sowie die Prüfungsordnung finden sich unter 
www.literaturmaster.de  
 

• Für internationale Studierende, die diesen Studiengang in Vollzeit studieren und ihren 
Abschluss in Tübingen machen möchten, gelten folgende zusätzliche Bedingungen: 

o Für die Zulassung zum Studiengang müssen Sie nachweislich gute Deutsch-
kenntnisse mitbringen. Wir akzeptieren DSH 2 = TestDaF Stufe 4 in allen vier 
Kompetenzbereichen. Allerdings ist es von Vorteil, wenn Sie über bessere 
Kenntnisse des Deutschen verfügen 

o Nähere Informationen zu den erforderlichen Unterlagen finden Sie auf der Seite 
des Dezernats für Internationale Angelegenheiten. Ansprechpartner ist Herr Dr. 
Kieran Tsitsiklis https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-dem-aus-
land/degree-seeking-students/individuelle-beratung/ 

 
 
2) Welche formalen Voraussetzungen sind zu erfüllen? 
 

• Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist der Abschluss mit mindestens 
der Gesamtnote 2,5 in einem grundständigen Studiengang (in der Regel: B.A.) mit 
einem literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt (in der Regel im Bereich Germanis-
tik) oder in einem fachverwandten Hochschulstudiengang (etwa Anglistik, Latinistik, Grä-
zistik, Romanistik etc.).  

 

• Bei fachverwandten und weiter entfernten Studiengängen (etwa Musikwissenschaf-
ten, Kunstgeschichte etc.) kann eine Zulassung aufgrund der Prüfung der Unterlagen 
durch die KoordinatorInnen erfolgen. Ein gesonderter Antrag ist hierfür nicht erforderlich. 
Wenn Zweifel bestehen, ob das grundständige Studium einschlägig ist und den nöti-
gen Umfang aufweist, sollten möglichst aussagekräftige Unterlagen über die Inhalte und 
den Umfang der absolvierten Lehrveranstaltungen im Onlineportal hochgeladen werden 
(z. B. Transcripts, Scheine etc.). Nach einer internen Prüfung erfolgt dann ggfs. die Zu-
lassung durch das Studentensekretariat, unter Umständen mit bestimmten Auflagen (z. 
B. mit der Auflage, während des ersten Studienjahres ein oder zwei Seminare in einem 
literaturwissenschaftlich-neuphilologischen B.A.-Fach ‚nachzuholen‘). In Einzelfällen 
können auch weitere aussagekräftige Unterlagen durch die KoordinatorInnen bei den 
BewerberInnen angefordert werden. 

 

• Gute Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, von denen eine Englisch oder Französisch 
sein muss. Internationale Studierende bringen mit ihrer Muttersprache die zweite Fremd-
sprache bereits mit. 
 

 
3) Was ist vor der Anmeldung im Studentensekretariat zu beachten? 
 

• Die Anmeldung erfolgt als Bewerbung über das Onlineportal ‚ALMA‘:   
https://alma.uni-tuebingen.de 

 

• Die FachkoordinatorInnen des M.A.-Studienganges 'Deutsche Literatur' prüfen auf der 
Grundlage dieser Bewerbung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, und leiten 
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ihre Entscheidung an das Studierendensekretariat weiter. Nach Erhalt des Zulassungs-
bescheids kann die Einschreibung beim Studierendensekretariat erfolgen. 

 

• Zur Prüfung der Voraussetzungen sind ein B.A.-Zeugnis mit klarer Notenaussage so-
wie eine Übersicht über die besuchten Module mit den entsprechenden Leistungspunk-
ten (Transcript of Records) erforderlich.  

 

• Die Sprachkenntnisse sind in der Regel durch Abiturzeugnis o.ä. nachzuweisen. 
 

 
 
 
 
 
4) Was ist zu tun, wenn das BA-Zeugnis zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vor-

liegt? 
 

• Die geforderte Bescheinigung über die Zulassungsvoraussetzungen kann auch auf der 
Basis eines vorläufigen Zeugnisses oder des Transcript of Records ausgestellt wer-
den. Das Studierendensekretariat schreibt dann unter der auflösenden Bedingung ein, 
dass das B.A.-Zeugnis mit der für den Studiengang erforderlichen Endnote spätestens 
bis zum 31. Dezember (für das WiSe) bzw. bis zum 30. Juni (für das SoSe) im Studie-
rendensekretariat und bei den Studiengangskoordination vorgelegt wird.  

 

• Liegt das Zeugnis bis zu diesem Termin nicht vor oder entspricht die Endnote nicht den 
Anforderungen, erfolgt die Exmatrikulation. 

 
 

5) Wo sind weitere Informationen über den Studiengang zu bekommen? 
 

• Studiengangkoordinatorin:  
 

Prof. Dr. Sandra Linden  
Universität Tübingen, Dt. Seminar  
Wilhelmstraße 50  
72074 Tübingen  
Tel.: 07071-29-72905  
Email: sandra.linden@uni-tuebingen.de  

 
Sprechzeiten: siehe Homepage des Deutschen Seminars 

 

• studentisches Mentoring: Johanna Schüssler literaturmaster@ds.uni-tuebingen.de 
 

• Homepage: www.literaturmaster.de  
 
 
 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse  
und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bewerbung! 

Frist für die Bewerbung: 15. März bzw. 15. September 
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